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§4
(1) Vorschlagsberechtigt sind:

— die Generaldirektoren der Kombinate und Direktoren der 
dem Ministerium für Geologie direkt unterstellten Betriebe 
und Einrichtungen,

— der Minister für Kohle und Energie, der Minister für Erz
bergbau, Metallurgie und Kali, der Minister für Glas- 
und Keramikindustrie und der Minister für Bauwesen,

— der Zentralvorstand der Industriegewerkschaft Bergbau- 
Energie.

(2) Die Vorschläge haben in Übereinstimmung mit den zu
ständigen Gewerkschaftsvorständen bzw. -leitungen zu er
folgen.

(3) Die Vorschläge sind jährlich beim Ministerium für Geo
logie bis zum 25. März einzureichen.

(4) Die Entscheidung über die Vorschläge trifft der Minister 
für Geologie in Übereinstimmung mit dem Zentralvorstand 
der Industriegewerkschaft Bergbau-Energie.

§5
(1) Die Verleihung der Medaille erfolgt durch den Minister 

für Geologie auf einer zentralen Veranstaltung anläßlich des 
Tages des Bergmanns und des Energiearbeiters.

(2) Es können jährlich bis zu 20 Medaillen verliehen werden.

§ 6

(1) Die Medaille ist rund, goldfarben und hat einen Durch
messer von 30 mm. Auf der Vorderseite sind symbolisch als 
Quellen der mineralischen Rohstoffe Bohrturm und Förder
turm über einem geologischen Schichtenprofil dargestellt. Auf 
der Rückseite befinden sich in der oberen Hälfte die Worte: 
„FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN IN DER GEOLO
GIE DER DDR“ und in der unteren Hälfte das Staatswappen 
der Deutschen Demokratischen Republik und zwei Lörbeer- 
zweige.

(2) Die Medaille wird an einer rechteckigen, mit Band bezo
genen Spange getragen. Das Band ist in den Farben blau, 
schwarz, rotbraun senkrecht gestreift. In der Mitte ist das Sym
bol „Schlägel und Eisen“ goldfarben aufgesetzt. Die Farben 
des Bandes symbolisieren die Rohstoffe Erdgas/Erdöl/Wasser, 
Kohle und Erz.

(3) Die Medaillenspange ist zugleich Interimsspange.

Anordnung
über die Zulassung von Betrieben zur Ausführung von 

Schweißarbeiten an Anlagen und Erzeugnissen, 
an die besondere Anforderungen gestellt werden 

— Schweißzulassungsanordnung —

vom 31. Mai 1983

Zur Durchsetzung der technischen, technologischen und 
sicherheitstechnischen Erfordernisse bei Schweißarbeiten .an 
Anlagen und Erzeugnissen, an deren Qualität unter Berück
sichtigung des Einsatzes rationeller Schweißverfahren beson
dere Anforderungen gestellt werden, wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane und 
in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Schweißarbeiten an Anlagen und Erzeugnissen (außer 

aus Plasten}, für deren Herstellung. Errichtung oder Instand
setzung in Rechtsvorschriften eine Zulassungspflicht gefordert 
wird, dürfen nur von Kombinaten, Betrieben und Einrich
tungen (nachfolgend Betriebe genannt) ausgeführt werden, 
wenn sie die Zulassung als Schweißbetrieb (nachfolgend 
Schweißzulassung genannt) besitzen. Die Schweißzulassung 
wird durch die Zulassungskommission der DDR für Schweiß

betriebe (nachfolgend Zulassungskommission genannt) er
teilt.

(2) Die Bestimmungen des,Abs. 1 gelten auch für solche 
Schweißarbeiten, die von ausländischen Betrieben ausgeführt 
werden, wenn
— Anlagen und Erzeugnisse auf Grund von Außenhandels

verträgen in die DDR geliefert werden oder
— die Schweißarbeiten im Auftrag von Betrieben der DDR 

außerhalb der DDR ausgeführt werden.
Die Außenhandelsbetriebe haben in den Außenhandelsver
trägen mit den ausländischen Vertragspartnern die Festlegung 
zu treffen, daß Schweißarbeiten nur durch zugelassene Be
triebe ausgeführt werden dürfen. Die Import- und Export
betriebe haben die Außenhandelsbetriebe rechtzeitig zu unter
richten, wenn im Rahmen beabsichtigter Importe und Exporte 
Schweißarbeiten nach Abs.. 1 durch ausländische Betriebe 
ausgeführt werden sollen.

(3) Ausländische schweißtechnische Zulassungen werden 
von der Zulassungskommission anerkannt, wenn dies in
— völkerrechtlichen Verträgen oder Konventionen, deren 

Mitglied die DDR ist, oder in
— zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die gegenseitige 

Anerkennung von schweißtechnischen Zulassungen
festgelegt ist. Die Zulassungskommission kann darüber hin
aus auch nachgewiesene ausländische schweißtechnische Zu
lassungen anerkennen.

§ 2
(1) Die Erteilung der Schweißzulassung erfolgt nach Über

prüfung des Betriebes auf Einhaltung der in Rechtsvor
schriften festgelegten Forderungen und der zur Durchführung 
der Schweißarbeiten erforderlichen personellen und mate
riellen Voraussetzungen. Die Schweißzulassung wird be
urkundet. Die Urkunde enthält:
1. Name des Betriebes
2. Zulassungsumfang
3. Name des Schweißingenieurs/Schweißbevollmächtigten
4. Gültigkeitsdauer.

(2) Die Gültigkeitsdauer der Schweißzulassung beträgt 
2 Jahre. Die Zulassungskommission kann davon abweichende 
Festlegungen treffen.

(3) Die Schweißzulassung sowie ihre Verlängerung oder 
Erweiterung hat der Betrieb, der Schweißarbeiten im Sinne 
des § 1 Abs. 1 ausführt, bei der Zulassungskommission zu 
beantragen. Betriebliche Veränderungen, die auf die Schweiß
zulassung Einfluß haben, sind der Zulassungskommission 
unverzüglich mitzuteilen.

(4) Die Schweißzulassung kann bei Wegfall der Forderun
gen bzw. von Voraussetzungen gemäß Abs. 1" jederzeit von 
der Zulassungskommission widerrufen werden.

(5) Die Erteilung der Schweißzulassung kann von der 
termingerechten Erfüllung von Auflagen abhängig gemacht 
werden. Der Betrieb hat der Zulassungskommission die ter
mingerechte Realisierung der erteilten Auflagen nachzu
weisen.

(6) Die Zulassungskommission ist berechtigt, auf der 
Grundlage von Vereinbarungen der zuständigen Staatsorgane 
Betriebe zu überprüfen, die keine- Schweißzulassung gemäß 
§ 1 Abs. 1 benötigen, jedoch Schweißarbeiten an volkswirt
schaftlich wichtigen Erzeugnissen und Anlagen ausführen.

§3 -
(1) In der Zulassungskommission wirken im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit Vertreter folgender staatlicher Organe und 
Institutionen mit:
1. Staatliches Amt für Technische Überwachung
2. Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung
3. Ministerium für Nationale Verteidigung
4. Ministerium für Bauwesen
5. DDR-Schiffs-Revision und -Klassifikation -
6. Staatliche Luftfahrtinspektion der DDR


